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Wer entscheidet, ob lebensbeendende 
Maßnahmen vorgenommen werden sollen, wenn 
keine verbindliche Patientenverfügung besteht?

M. Krumpschmid, M. Ploier

  Einleitung

Aus einer höchstgerichtlichen Entscheidung ergibt sich, dass 
bei Vorliegen einer „beachtlichen Patientenverfügung“ weder 
dem bestellten Sachwalter noch dem behandelnden Arzt die 
alleinige Entscheidungsbefugnis zukommt, ob lebenserhal-
tende Maßnahmen beendet werden oder nicht. Vielmehr ha-
ben diese Personen eine konsensuale Lösung zu fi nden. Er-
folgt eine solche nicht, so soll nach der Entscheidung des 
OGH der Lebenserhaltung der Vorrang gegeben werden. Kei-
ne Möglichkeit sieht das Höchstgericht jedoch, dass im Fall 
des Vorliegens einer beachtlichen Patientenverfügung das Ge-
richt selbst eine Entscheidung trifft, ob bestimmte medizini-
sche Maßnahmen fortzusetzen oder zu beenden sind.

  Sachverhalt

Eine Patientin verfasste am 10.02.2004 (somit vor Inkrafttre-
ten des PatientenverfügungsG am 01.06.2006) eine Patienten-
verfügung, die notariell beglaubigt wurde. Nach Inkrafttreten 
des Patientenverfügungsgesetzes verfasste die Patientin am 
17.01.2007 eine weitere, von ihr teilweise eigenhändig ge-
schriebene, jedoch nicht unterschriebene Patientenverfügung 
(PatV). Inhalt beider PatVs war, dass sie, wenn im Extremfall 
keine Aussicht auf Heilung bzw. die Wahrscheinlichkeit einer 
lebenslangen, schweren geistigen oder schweren körperlichen 
Behinderung besteht, unter keinen Umständen lebenserhalten-
den Maßnahmen unterzogen werden möchte und unter ande-
rem auch künstliche Ernährung ablehnt. In der im Jahr 2007 
verfassten PatV gab es Vermerke der aufklärenden Ärztin so-
wie die Erklärung eines Notars, dass die Patientin über das 
Wesen einer verbindlichen Patientenverfügung und die jeder-
zeitige Widerrufsmöglichkeit aufgeklärt wurde.

Mit rechtskräftigem Beschluss aus dem Jahr 2009 wurde der 
Ehemann der Patientin als Sachwalter bestellt. Aufgrund des 
Willens seiner Gattin und auf Grundlage der Patientenverfü-
gungen brachte er einen Antrag auf Einholung eines ärztlichen 
Sachverständigengutachtens beim Pfl egschaftsgericht ein, um 
eine Entscheidungsgrundlage dafür zu erhalten, ob die lebens-
erhaltenden Maßnahmen im Sinne des Willens seiner Ehefrau 
beendet oder fortgeführt werden sollten. Der Sachverständi-
ge sollte dabei insbesondere die Frage beantworten, ob bei der 
Patientin die Wahrscheinlichkeit einer lebenslangen, schwe-
ren geistigen oder körperlichen Behinderung bestehe. Sollte 
der Sachverständige zu diesem Ergebnis kommen, so woll-
te der Sachwalter die Einstellung der künstlichen Ernährung 
beantragen. Das psychiatrisch-neurologische Gutachten hatte 
das Ergebnis, dass sich bei der Patientin ein apallisches Syn-
drom als Folge einer Subarachnoidalblutung mit Ventrikelein-
bruch bei vorbestehenden, multiplen zerebralen Aneurysmen 
fi nde und bei ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit eine lebenslange, schwere geistige Behinderung zu 
erwarten sei. Aufgrund der bestehenden Defi zite im Rahmen 
des apallischen Syndroms (Verlust des Selbst- und Fremdbe-
wusstseins, der Kommunikation und der Möglichkeit zur will-
kürlichen Bewegung) sei sie rundum auf Pfl ege und Versor-
gung durch fachkundige Personen angewiesen. Sowohl die 
kognitiven/geistigen als auch die körperlichen Defi zite wür-
den mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in 
Zukunft bestehen bleiben.

Ihr Ehemann beantragte daher die pfl egschaftsgerichtliche Ge-
nehmigung, den Abbruch der künstlichen Ernährung zu ver-
anlassen.

  Rechtliche Beurteilung

Jeder medizinische Eingriff stellt einen Eingriff in die kör-
perliche Integrität dar und darf daher nur dann vorgenommen 
werden, wenn der Patient nach ordnungsgemäßer Aufklärung 
in den Eingriff eingewilligt hat. Ein Patient kann nur dann 
rechtswirksam in eine medizinische Behandlung einwilligen, 
wenn er einsichts-, urteils- und äußerungsfähig ist.

Wie ist nun aber vorzugehen, wenn ein Patient nicht fähig ist, 
entweder die Tragweite der medizinischen Behandlung zu er-
kennen oder sich zu dieser Behandlung selbst zu äußern, wie 
dies beispielsweise bei Bewusstlosigkeit der Fall sein kann? 
Hier gilt, dass eine vom Patienten verfasste Patientenverfü-
gung maßgeblich ist oder ein bestellter Vorsorgebevollmäch-
tigter zu entscheiden hat, ob eine Behandlung vorgenommen 
werden soll oder nicht. Liegt Gefahr in Verzug vor, wird die 
Einwilligung vermutet. Das bedeutet, dass weder der Erhalt 
einer Patientenverfügung noch die Einwilligung eines Sach-
walters oder Vorsorgebevollmächtigten abgewartet werden 
muss.

Seit dem Patientenverfügungsgesetz im Jahr 2006 haben Pa-
tienten die Möglichkeit, im Voraus Entscheidungen über die 
Zulässigkeit von medizinischen Maßnahmen für einen Zeit-
punkt zu treffen, zu dem sie nicht mehr einsichts- und urteils-
fähig sind. Voraussetzung für die Errichtung einer Patienten-
verfügung ist, dass der Patient zum Zeitpunkt der Errichtung 
einsichts-, urteils- und äußerungsfähig ist.

Je nach dem Grad des Selbstbestimmungswillens des Patien-
ten wird zwischen einer beachtlichen und verbindlichen PatV 
unterschieden.

Eine verbindliche PatV ist an etliche Formvorschriften gebun-
den. Sie gilt nur dann als verbindlich und bindet somit den be-
handelnden Arzt und alle weiteren, möglicherweise eingebun-
denen Personen, wie beispielsweise einen Sachwalter, wenn 

For personal use only. Not to be reproduced without permission of Krause & Pachernegg GmbH.



Arzt und Recht

20 Z GEFÄSSMED 2014; 11 (1)

sie alle Formerfordernisse erfüllt: Die abgelehnten medizi-
nischen Behandlungen müssen so konkret benannt werden, 
dass für die behandelnden Ärzte kein Zweifel darüber besteht, 
welche Behandlungen vom Patienten verweigert werden. Be-
zeichnungen wie „lebenserhaltende Maßnahmen“ sind dabei 
zu allgemein – vielmehr müssen sämtliche konkrete Maßnah-
men, die vom Patienten mit diesem Begriff gemeint sind, aus-
drücklich beschrieben werden. Weiters bedarf es einer aus-
führlichen medizinischen Aufklärung, die im Vorhinein statt-
gefunden haben muss und von dem aufklärenden Arzt auch in 
der PatV schriftlich bestätigt werden muss – ebenso wie die 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit zum Zeitpunkt der Verfassung 
der PatV. Zwingend ist, dass eine verbindliche PatV schrift-
lich unter Einhaltung der genannten Formerfordernisse errich-
tet werden muss. Es reicht nicht, seinen Willen lediglich auf 
einem selbst geschriebenen Zettel zu formulieren – es bedarf 
eines Notars, eines Rechtsanwalts oder eines rechtskundigen 
Mitarbeiters der Patientenvertretung. Aufgabe dieser rechts-
kundigen Personen ist es, einerseits die PatV gemeinsam mit 
dem Patienten zu errichten und diesen andererseits über die 
Konsequenzen aufzuklären, die damit verbunden sind. Auch 
dies muss in der PatV schriftlich bestätigt werden. Erschwe-
rend ist auch, dass eine verbindliche PatV nur 5 Jahre gilt, so-
fern der Patient innerhalb dieses Zeitraums nicht seine Ein-
sichts- und Urteilsfähigkeit verliert. Bleibt der Patient ein-
sichts- und urteilsfähig, so muss die verbindliche PatV nach 
5 Jahren – wiederum unter Einhaltung der genannten Former-
fordernisse – erneuert werden. Der Gesetzgeber hat dazu aus-
geführt, dass diese strengen und formalisierten Errichtungs-
bestimmungen, durch die der Patient gezwungen ist, sich in-
tensiv mit dieser Thematik zu befassen, es rechtfertigen, dass 
durch eine verbindliche PatV sämtliche in die Behandlung in-
volvierten Personen (Ärzte, Angehörige, Sachwalter etc.) des 
nicht mehr einsichts- und urteilsfähigen Patienten an dessen 
Verfügung und Willen gebunden sind. Dementsprechend gilt, 
dass bei Vorliegen einer verbindlichen PatV grundsätzlich 
kein Sachwalter in dieser Angelegenheit mehr erforderlich ist.

Werden diese Formerfordernisse nicht erfüllt, so sind derar-
tige PatVs als „beachtliche PatV“ im Sinne des Patientenver-
fügungsG zu werten. Sämtliche in die Behandlung involvier-
te Personen – somit der behandelnde Arzt bzw. ein Sachwalter 
oder Angehörige – haben auch die beachtliche PatV ihrer Ent-
scheidung insofern zugrunde zu legen, als sich aus dieser der 
„mutmaßliche Patientenwille“ ergibt. Der Arzt muss für die 
Einschätzung der Relevanz der PatV einen Vergleich dieser 
beachtlichen mit einer verbindlichen Patientenverfügung vor-
nehmen, wobei gilt, dass einer beachtlichen Verfügung umso 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken ist, je eher sie einer ver-
bindlichen Patientenverfügung gleicht und je eindeutiger die 
ausgeschlossenen medizinischen Maßnahmen beschrieben 
sind. Für die beachtliche Verfügung gibt es weder eine Pfl icht 
zur Erneuerung noch ist eine Gültigkeitsdauer geregelt. Sie 
stellt lediglich eine Orientierungshilfe für die Behandlung des 
Patienten dar, kann aber eine verbindliche Patientenverfügung 
nicht ersetzen.

Ist ein behandelnder Arzt mit einer Patientenverfügung kon-
frontiert, hegt aber Zweifel dahingehend, ob sie verbindlich 
ist, so hat er die Bestellung eines Sachwalters zu veranlassen. 
Wird nun aus Mangel an einer verbindlichen Patientenverfü-

gung ein Sachwalter bestellt, hat sich dieser auch an der Ver-
fügung zu orientieren.

Angewendet auf den konkreten, eingangs geschilderten Sach-
verhalt ist der OGH zu folgendem Ergebnis gekommen: Bei-
de errichteten PatVs wurden als beachtliche PatVs qualifi ziert, 
da nicht alle Kriterien einer verbindlichen PatV erfüllt waren 
und insbesondere die im Jahr 2007 errichtete PatV keine Un-
terschrift aufwies. Das Fehlen einer Unterschrift in einer Pati-
entenverfügung lässt Zweifel daran aufkommen, ob der Verfü-
gende seinen Willen tatsächlich abschließend gebildet hat, so-
dass nicht von Gewissheit gesprochen werden kann.

Eindeutig sprach der OGH aus, dass es sich bei der „künstli-
chen Ernährung“, die mittels PEG-Sonde erfolgen sollte, je-
denfalls um eine medizinische, somit ärztliche Behandlung 
handelt und dementsprechend auch im Rahmen einer PatV 
– anders als reine Pfl egemaßnahmen – ausgeschlossen wer-
den kann. Der OGH sprach aus, dass aufgrund des Vorliegens 
von beachtlichen PatVs ein Sachwalter zu bestellen war. Ein 
Sachwalter hat den medizinischen Status eines Patienten im-
mer mit einem Arzt abzuklären, wobei hervorzuheben ist, dass 
es in der Verantwortung des Arztes liegt, zu beurteilen, inwie-
fern eine medizinische Behandlung erforderlich ist und wel-
che Konsequenzen aus ihr resultieren. Grundsätzlich gilt, dass 
ein bestellter Sachwalter in wichtigen, die Person des Pfl ege-
befohlenen betreffenden Angelegenheiten die Genehmigung 
des Gerichts einzuholen hat. Holt er solch eine Genehmigung 
nicht ein, sind getroffene Maßnahmen oder Vertretungshand-
lungen unzulässig und nicht wirksam, außer es liegt Gefahr 
in Verzug vor. Dies gilt auch bezüglich der Einwilligung des 
Sachverständigen selbst. § 8 Abs 3 KAKuG legt ausdrücklich 
fest, dass bei einer Behandlung, die so dringend erforderlich 
ist, dass durch den Aufschub, der mit der Einholung der Ein-
willigung verbunden wäre, das Leben des Patienten gefähr-
det werden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädi-
gung der Gesundheit verbunden wäre, die Einwilligung nicht 
erforderlich ist.

Der OGH hatte sich gegenständlich auch mit der Frage zu be-
schäftigen, ob ein Sachwalter die Entscheidung auf Abbruch 
der lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung einer vorliegenden (beachtlichen) PatV treffen 
kann oder dafür die pfl egschaftsgerichtliche Genehmigung 
benötigt. Werden lebenserhaltende medizinische Maßnahmen 
abgebrochen, so handelt es sich um den intensivsten Eingriff 
in das Grundrecht auf Leben. Nach ständiger Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofs bedarf daher eine Regelung, aus 
der die staatliche Mitwirkung an einer auf die Lebensbeendi-
gung eines Menschen gerichteten Maßnahme abgeleitet wer-
den soll, besonders hohen und deutlichen gesetzlichen Er-
mächtigungen. Der OGH verneinte, dass eine solche gesetz-
liche Ermächtigung – die Entscheidung, ob lebenserhaltende 
Maßnahmen weitergeführt oder beendet werden sollen – in 
der österreichischen Rechtsordnung an ein Pfl egschaftsgericht 
ex lege übertragen worden ist und daher eine solche Entschei-
dung nicht vom Pfl egschaftsgericht getroffen werden kann.

Der OGH dazu wörtlich: „Dies führt zum Ergebnis, dass ein 
durch gerichtliche Verantwortung begleiteter, auf Beendigung 
des Lebens durch die Abschaltung der lebenserhaltenden Sys-



Arzt und Recht

21Z GEFÄSSMED 2014; 11 (1)

teme gerichteter Entscheidungsprozess im Rahmen des medizi-
nischen Behandlungsvertrags weder durch die österreichische 
Rechtsordnung noch durch Rechtsanalogie zur Verfügung ge-
stellt wird. Es bleibt daher bei den aus dem Behandlungsver-
trag mangels gerichtlicher Entscheidungsbefugnis bestehen-
den, grundsätzlich auf Erhaltung des Lebens gerichteten ärzt-
lichen Verpfl ichtungen.“ Sowie weiters: „Weder dem Sach-
walter noch dem behandelnden Arzt kommt in diesem Fall die 
alleinige Entscheidungsbefugnis zu. Vielmehr haben sie unter 
Beachtung der beachtlichen Patientenverfügung über die wei-
tere Vorgehensweise konsensual zu befi nden. Ist nur einer von 
ihnen für die Lebenserhaltung, hat diese Vorrang. Eine Ent-
scheidungsbefugnis des Gerichts besteht nicht.“

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sowohl der Sach-
walter als auch der behandelnde Arzt auf die Persönlichkeit 

des Patienten Rücksicht zu nehmen haben. Das bedeutet somit 
auch, dass sie eine beachtliche Patientenverfügung in ihre Ent-
scheidungen mit einzubeziehen haben.

Für die ärztliche Praxis bedeutet das somit, dass mehr denn je 
gefragt ist, sich mit dem „mutmaßlichen Patientenwillen“ bei 
Vorliegen einer beachtlichen PatV auseinanderzusetzen und 
mit den Angehörigen bzw. dem bestellten Sachwalter gemein-
sam eine konsensuale Lösung zu fi nden.

Korrespondenzadresse:
RA Dr. Monika Ploier
Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz – Rechtsanwälte GmbH
A-1010 Wien
Gauermanngasse 2
E-Mail: monika.ploier@cms-rrh.com
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